
487 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

17. 10. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1972, I Gemeinde, deren Gemeindev,ert1"etung der Ver
mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall- sicherte ang,ehört bzw. in der er als Ortsvorste
versidlerungsgesetz abgeändert wird (4. No- her (Ortsvertreter) tätig ist, und bezüglich der 
velle zum Beamten-Kranken- und Unfall- in § 1 Abs. 1 Z. 13 genannten Versicherten ,die 

, versidlerungsgesetz) in Betracht kommende Dienststelle für Bewäh

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das B,eamten-Kranken- und Unfallv,ersiche
rung'sgesetz, BGBL Nr. 200/1967, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL Nr. 284/1968, 24/1969 
und 388/1970, wird abgeändert wie folgt: 

1. § 1 Abs. 1 Z. 10 lit. b hat zu lauten: 

"b) die Bürgermeister und die übrigen Mit
,glied.er der Gemeindev,el'tretungen sowie 
di,e Ortsvorsteher (Ortsvertrelier), sofern 
sie nicht Mitglieder der Gemeindevertre
tung sind;" 

2. Im § 2 Albs. 1 Z. 2 sind d.er Ausdruck 
"Krankenfürsorgeanstalt der Angestellten und 
Bediensteten der Stadt Wien," durch den Aus
druck "Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten 
der Sta,dt Wi,en," und der Ausdruck "Kranken
fürsorgeanstaIt ,der Angestellten der Stadt
gemeinde Villach," durch den Ausdruck "Kran
kenfürso,rgeanstaltder Beamten der Stadt vil
lach," zu ersetzen; die Ausdrücke "Betriebs
krankenkasse der österreichischen Salinen," und 
"Krankenfürsorg,eanstalt der Gemeindeangestell
ten von B.ad Vöslau," haben zu entfal!.en. 

3. § 8 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Formalversicherung endet mit dem 
Tage der Zustellung des Bescheides der Versiche~ 
rungsa,nstalt über das Ausscheiden a,usder Ver
sicherung." 

4. Im § 9 Abs. 3 erster Satz ist der Ausdruck 
"Krankenhäuser," durch den Ausdruck "Kran-
kenanstalten," zu ersetzen. . 

5. § 13 Abs. 2 hat .zu lauten: 

rungshilfe bzw. die in Betracht kommende pri
vate Vereinigung, der die Führung der Bewäh
rungshilfe übertragen ist, zu, erfüllen." 

6. a) § 19 Abs. 1 Z. 1 lit. ,d hat zu lauten: 

"d) die Zulagen, die Anspruch auf eine Zula,ge 
zum Ruhegenuß (zur Pension) begründen, 
ausgenommen ,die anspruch'sbegründenden 

. Nebengebühren im Sinne des Nebengebüh
renzulagengeset:z.es, BGBL Nr. 485/1971," 

b) § 19 Abs. 1 Z. 2 hat ,zu lauten: 

,,2., für di'e in § 1 Abs. 1 Z. 7 g,e.nannten Ver
sicherten die dort bezeichneten PenslonsIeistun
gen, ausgenommen die Hilflosenzulage oder 
gleichal'tig,e Zulagen, sowie die Nebengebühren
zulage im Sinne des Nebengebülwenzulagen
gesetzes ;" 

c) § 19 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Die Beitragsgrundlage ,darf ,die Mindest
beitragsgrUndlage nicht unter- und die Höchs;t
beitragsgrundlage nicht überschreiten. Als monat
liche Höchstbei,tragsgrundlage gelten folgende 
Beträge: 

a) ab 1. Juli 197Y ............. 7400 S 
b) ab 1. Juli 1974 ............. 96 v. H. 
c) ab 1. Juli 1975 ............. 98 v. H. 
d) ab 1. Juli 1976 ............. 99v.H. 

des Gehaltes ,der Gehaltsstufe 2 der Di,enst
klasse V nach dem Gehaltsgesetz 1956 einschließ
lich einer allfälligen Teuerungszulage; die sich 
nach lit, b bis d ergebenden Beträge ~ind jeweils 
auf volle 100 S aufzurunden. Als monatliche 
Mindestbeitragsgrundlage gelten 20 v. H. der 
Höchstbeitragsgrundlage. Die Mindest- und die 
Höchstbeitra,gsgrundlage sind durch Verordnung 
des Bundesministers für soziale Verwaltung fest
zustellen. " ,,(2) Die dem Dienstgeber obliegenden Pflichten 

hat hezüglich der in § 1 Abs. 1 Z. 8, 9, 10 lit. a 
und 11 genannten Versicherten der Bund bzw. d) Dem § 19 ist ein Abs. () mtt folgendem 
das Land, dessen Landtag oder Landesregierung Wortlaut anzufügen: 
der V,e,rsicherte angehört, bezüglich der in § 1 ,,(6) Ist .ein Versicherter in der Kranke~ver
Abs. 1 Z. 10 lit. 'b g,enannten Versicherten die, sicherung nach diesem Bundesgesetz mehrfach 
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2 487 der Beilagen 

versichert, so ist für die Bemessung der allge
meinen Beiträge jede der }eweils nach den A'bs. 1 
bis 4 in Frage kommenden Beitrag's'grundlagen 
gesondert und bis zur Höchstbeitragsgrundlage 
zu berücksichtigen." 

7. § 19 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Die Beitragsgrundlage darf die Mind.est
beitragsgrundlage nicht un:ter- und die Höchst
beitra,gsgrundlage nicht überschreite,u. Als monat
liche Höchstbeitragsgrundlage gilt das auf volle 
100 S auf,gerundete Gehalt der Gehaltsstufe 2 
der Dienstklasse V nach dem Gehaltsgesetz 1956 
einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage. 
Als monatliche Mindestbeitragsgrundlag·e gelten 
20 v. H. der Höchstbeitragsgrundlage. Die 5ich 
hienach ergebenden Beträge sind ,durch Verord
nung des Bundesministers für soziale Verwaltung 
f.estzustellen. " 

8. § 20 hat zu lauten: 

"Allgemeine Beiträge 

§ 20. Allgemeiner Beitrag ist ein ,einheitlicher 
Hundertsatz der Beitrags.grundlage (§ 19). Der 
Hundertsatz beträg,t 

ab 1. Jänner 1973 .............. 5'0 v. H. 
ab 1. Juli 1973 ................ 5'5 v. H. 
ab 1. Juli 1976 ................ 57 v. H." 

9. a) § 21 letzter Satz hat zu lauten: 
"Hiebei 'sind die in einem Kalenderjahr fäl1i.g 
werdenden Sonderzahlungen bis zum doppelten 
!Betrag der für Jänner ,dieses Jahres gelt,enden 
Höchstbeitra:gsgrundlage (§ 19 Abs. 5) zu be
rücksichtigen." 

b) Dem § 21 ist folgender Satz anzufügen: 
,,§ 19 Abs. 6 gilt entsprechend." 

10. a) Im § 22 Abs. 3 istcLer Ausdruck "der 
Sonderzahlungen" durch den Ausdruck "der bei
tragspflichti.gen Sonderzahlungen " zu ersetzen. 

b) § 22 Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) Die auf die Versicherten und deren Dienst

geber entfanenden Beitragsteile sind in der Weise 
zu runden, ,daß Beträge unter 50 Groschen un
berücksichtigt bleiben und solche von 50 oder 
mehr Groschen als ein voller SchiLling gerechnet 
werden. Das gleiche ,gilt für die Zuschläge des 
Dienstgebers .nach Abs. 3." 

11. Nach § 22 ist ein § 22 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Beitragspflicht währ·end des Präsenzdienstes 

§ 22 a. (1) Für die Dauer ,des auf Grund der 
Bestimmungen ,des Wehrgesetzes zu leistenden 
ordentlichen oder außerordentlich,en Präsenz
dienstes ruht die Beitragspflichtdes Versicherten 
und seines Dienstgebers. 

(2) Der Bund hat an .die Versicherungsanstalt 
für jeden Angehörigen (§ 56) des im ordent
lichen oder auß,erordentlichen P räs,enz dienst 
stehenden Versicherten einen Pauschalbetrag in 
der jeweils gemäß § S6 a Abs.2 des Allgemeinen 

Sozialversicherungs.gesetzes geltenden Höhe zu 
leisten." 

12. Im § 23 zweiter Satz ist der Ausdruck 
,,2 v. H. über der jeweiligen Rate der Oester
reichischen Nationalbank für den' Wechsel
eskompte" durch den Ausdruck ,,7"5 v. H." zu 
ers·etzen. 

13. § 26 Abs. 1 Z. 1 üt. e hat zu lauten: 
"e) die Zulagen, die Anspruch auf eine Zulage 

zum Ruhegenuß (zur Pension) begründen. 
ausgenommen di,e, anspruchsbegriindenden 
Nebengebühren im Sinne des Nebengebüh
renzuJa,gen~es,etzes, " 

14. § 26 a Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Einen Beitr,ag in der Höhe von 50 S 

jährlich haben zu entrichten: 
1. für j,eden nach § 1 Abs. 1 Z. 6 versicherten 

Versicherungsvertreter die Versicherungsanstalt; 
2. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 10 lit. b ver

sicherten Gemeindevertreter die Gemeinde, deren 
Gemeindevertretung. er angehört; 

3. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 10 lit. h ver
sicherten Ortsvorsteher (Ortsv,ertret.er), sofern 
er nicht Mitglied der Gemeindevertretung ist, 
die Gemeinde, in der er tätig ist; 

4. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 13 versicherten 
ehrenamtlich tätigen newährungshelfer die in 
Betracht kommende Diensts~el1e für Bewährungs
hilfe bzw. die in Betracht kommende private 
Vereinigung, der die Führung der B,ewährungs-
hilfe ühertragen ·ist. . 
Die angeführten Stellen haben den Beitrag 
zur Gänze zu tragen." 

15. Nach § 26 b ist ein i§ 26 e mit foLgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Beitragspflicht während des Prräsenzd~enstes 

§ 26 e. Für die Dauerd,es auf GruThdder Be
stimmung-en des Wehrgesetzes zu leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz
dienstes ruht die B,eitragspflicht des Dienstg,ehers 
in der Unfallversich,e,rung." 

16. Dem § 32 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 
,,(3) Leistungen aus der Unfallversicherung 

fallen, wenn innerhalb von zwei Jahren nach 
Eintritt des Versich,erungsfaUes weder der An
spruch von Amts· wegen festgestellt, noch ein 
Antrag auf Feststdlung des Anspruches gestellt 
wurde, mit ,dem Mona.tsersten an, der auf die 
spätere Antragstellung bzw. Einleitung ,des Ver- ' 
fahrens, das zur Feststellung des Anspruches 
führt, folgt." 

17. § 35 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten: 
"Der Anspruch 'Steht in foLgender lteihenfolge 
zu: Ehegattin, Kinder (§ 105 Abs. 2), Lebens
gdährtin. " 
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18. Im § 38 Abs. 3 ist ,der Ausdruck "das 
Sterbegeld" durch den Ausdruck "der Bestat
tungskostenhe.itrag" zu ersetz,en. 

19. Im § 39 Abs. 4 ist der B,etrag von 900 S 
durch den Betrag von 1200 S zu ersetzen. 

20. § 41 hat zu lauten: 
"Erlöschen von Letstungsansprüchen 

§ 41. Der Anspruch auf eine lauf.ende Leistung 
aus der Unfallversicherung erlischt ohne weiteres' 
Verfahren mit dem Tod des Anspruchsberech
tigten, mit der Verhe.iratung der Witwe, mit 
der Verheiratung der Lebensgefährtin, mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen für die Annahme 
der Verschollenheit, mit ,der Vollendung des 
18. Lebensjahres bei Waisenrent,en und Kinder
zuschüssen sowie nach Ablauf der Dauer, für die 
eine Rente zuerkannt wurd·e. Die Rente und der 
Kinderzuschuß gebühren noch für den Kalender
monat, in dem der Grund des Wegf,alles einge
treten ist." 

21. a) Dem§ 43 Abs. 1 ist folgender Satz an
zufügen: 
"Bei Geldle.istungen ist hiebei der Zeitraum zwi
schen dem Entstehen ·des Anspruches und dem 
Zeitpunkt, indem die Leistung gemäß § 45 aus
zuzahlen ist, außer Betracht zu lassen." 

b) Im § 43 haben die Abs. 2 bis 4 zu entfallen. 

22. a) § 45 Abs. 3 hat zu lauten: 
"(3) Alle Zahlungen können auf volle Schil

linge inder Weise gerundet werden, daß Beträge 
unter 50 Groschen unberücksichtigt bleiben und 
solche von 50 oder mehr Groschen als ein voller 
Schilling gerechnet wer,den." 

b) Dem § 45 Abs. 5 ist folgender Satz ~u
fügen: 
"Das gLeiche gilt in der Krankenversicherung für 
die Zustellung der Gddleistungen (der an Stelle 
von Sachleistungen gewährten Erstattungs
beträge), soweit diese im Wege der Postsparkasse 
vorgenommen wird." 

23. a) Im § 47 Abs. 2 ist nach dem Aus,druck 
"nach dem Gehaltsgesetz 1956, BGBL Nr. 54," 
der Ausdruck "einschließlich einer allfälligen 
Teuerungszulage" einzufügen. 

b) § 47 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Der Hilflosenzuschuß ruht während der 

Pflege in einer KrankenanstaLt, Heilanstalt oder 
Siechenanstalt ab ,dem Beginn der fünften Woche 
di.eser Pflege, wenn ein Träger der Sozialv,ersiche
rung die Kosten der Pflege trägt." 

24.a) Im § 49 Abs. 1 ist der Punkt am Ende 
des Absatzes· z·u streichen und folgender Aus
druck anzufügen: "oder wenn der Empfänger 
erkennen mußte, daß die Leistung nicht oder 
nicht in ,dieser Höhe gebührte." 

b) Dem § 49 ist ein Abs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(5) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 
besteht im Falle des Todes des Anspruchsberech
tigten nur gegenüber den im § 50 Abs. 1 ange
führten Personen, soweit sie eine der dort be
zeichneten Leistungen bezogen haben." 

25. § 50 hat zu lauten: 
"Bezugsherechtigung im Falle des Todes des 

Anspruchsberechtigten 
§ 50. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des An

spruchsberechtigten .e.ine fällige Geldleistung (Er
stattung von Kost,en an Stelle von Sachleistungen) 
noch nicht ausgezahlt, so sind, sofern in diesem 
Bundesgesetz nichts anderes betimmt wird, nach
einander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die 
Wahlkinder, die Stiefkinder, der Vater, die Mut
ter, die Geschwister bezugsherechtigt, a,lle die,se 
Personen Jedoch nur, wenn sie gegenüber dem 
Anspruchsbenichtigten zur Zeit seines Todes 
unterhaltsberechtigt oder unterhaltspflichtig 
waren oder mit ihm zur Zeit seines Todes in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht der 
Anspruch mehreren Kindern oder Geschwistern 
des Verstorbenen zu, so sind si,e zu gleichen Tei
len ,anspruchsberechtigt. 

(2) Sind keine P,ersonen, die gemäß Abs. 1 
bezugsberechtigt sind, vorhanden, so ist die 
Geldleistung (Erstattung von Kosten an Stelle 
von Sachleistungen) von der Versicherungsanstalt 
nicht auszuzahlen." 

26. Im § 50 Abs. 1 erster Satz ist nach dem 
Ausdruck "die Mutter," der Ausdruck "die Le
bensgefährtin," einzufügen. 

27. § 51 hat zu lauten: 
"Aufgaben 

§ 51. (1) Die Krankenversicherung trifft Vor
sorg,e für die Verhütung und Früherkennung 
von Krankheiten sowie für die Versicherungs
fälle der Krankheit, der Mutterschaft und des 
Todes. 

(2) Mittel der Krankenversicherung können 
auch zur Förderung und Unterstützung von ge
meinnützigen Einrichtungen, die der Verhütung 
oder Früherkennung von Krankheiten oder der 
B,etreuung von Kranken dienen, verwendet wer
den, wenn hiedurch die Erfüllung der im Abs. 1 
genannten· Aufgaben nicht gefähr,det wird." 

28. § 52 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 
,,(1) Als Leistungen der Krankenversicherung 

werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gewährt: 

1. Zur Früherkennung von Krankheiten Ge
sundenuntersuchungen (§ 61 a); 

2. aus dem Versicherungsfall der Krankheit: 
Krankenbehandlung (§§ 62 bis 65); 

3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: 
a) ärZtlicher Beistand, Hebammenbeistand 

(§ 76); 
b) Heilmittel und Heilhehelfe (§ 77); 
c) Pflege in einer Krankenanstalt (§ 78); 
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d) Wochengeld (§ 79); 
e) Entbindungsbeitrag (§ 80); 
4. aus dem Versicherungsfall des To.des: Be

stattungskostenbeitrag (§§ 84 his 86). 
Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus den 
VersicherungsfäUen der Krankheit und der Mut
terschaft werden auch die notwendig,e,n Reise
(Fahrt-) und Transportkosten (§§ 82 und 83) 
gewährt. 

(2) An die Stelle der ärztli<;hen Hilfe, der Ver
sorgung mit Heilmitteln und jener Heilbehelfe, 
die nach dem Krankenanstal~engesetz, BGBl. 
Nr. 1/1957, im Rahmen ·der Anstaltspflege zu 
gewähren sind, tritt nach Maßgabe der §§ 66 
bis 68 Anstaltspflege. " 

, 

29. Nach § 52 ist ein § 52 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

,,§ 52 a. Die Aufwendungen ,derVersidte
rungsanstalt für die Durchführung der in § 52 
Abs. 1 Z. 1 genannten Aufgaben einschließlich 
der Kosten für die Errichtung und den Betrieb 
der hiezu' ·erfor.derlichen eigenen Einrichtungen 
bzw. ,der Ber,eitstellung entsprechender Vertrags
einrichtungen haben sich in einem Rahmen zu 
bewegen, der 0'2 v. H. ·der Summe der Beitrags
grundlagen (§ 19) zuzüglich der beitragspflich
tigen Sonderzahlungen im letzten vorangegange
n,e,n Geschäftsjahr entspricht." 

30. Der hisherige Inhalt des § 53 erhält die 
Bezeichnung Ahs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Einer Krankheit im Sinne .des Abs. 1 
Z. '1 ist gleichzuhalten, wenn ein Versicherter 
(Angehöriger) in nicht auf Gewinn gerichteter 
Absicht einen Teil seines Körper,s zur über
tragung in den Körper e,inesanderen Menschen 
spendet. Der Versicherungsfall ,der Krankheit 
gilt mit dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem 
die erste ärztliche Maßnahme gesetzt wird, die 
der späteren Entnahme des Körperteiles voran
zug,ehen hat." 

31. Dem $ 55 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 
,,(3) Für die Dauer des auf Grund ,der Be

stimmung'en des W,ehrgesetzes zu· leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz
dienstes ruht der A,nspruch .des Wehrpflichtigen 
auf Leistungen der Krankenversicherung für seine 
Per;son." 

32. a) § 56 Abs. 2 hat zu lauten: 

,;(2) ALs Angehö.rige gelten: 
1. die Ehegattin (der erwerbsunfähige Ehe

gatte); 
2. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kin

der und Wahlkinder; 
3. ,die unehelichen Kinder einer weiblichen 

Versicherten; 
4. die unehelichen Kinder eines männlichen 

Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch 

Urteil oder durch Anerkenntnis festg~stel1 t ist 
(§ 163 b ABGB); 

5. die Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit 
dem Versicherten ständig in Hausg,eml:iinschaft 
leben; 

6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten 
unentgeltlich verpfl.egt werden. Die ständige 
Hausgemeinschaft im Sinne der Z. 5 besteht we~
ter, wenn sich .das Kind nur vorübergehend oder 
we~en schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung 
oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außer
halbder Hausgemeinschaft aufhält; das gleiche 
gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung de.s 
Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten 
oder auf Anor,dnung der Jugendfürsorge oder 
des Vormundschafts(Pfleg'schafts)gerichtes 111 

Pflege eines Dritten befindet." 

b) Im § 56 Abs. 3 zweiter Satz ist .der Aus
druck "über diesen Ze.itpunkt hinaus" durch den 
Ausdruck "Nach ,diesem Zeitpunkt" zu ersetzen. 

c) § 56 Abs. 4 hat zu entfallen. 

d) § 56 Abs. 7 hat zu lauten: 
,,(7) Die schuldlos geschiedene Ehegattin (der 

schuldlos geschiedene erwerbsunfähig,e Ehegatte) 
gilt als Angehörige (An~ehöriger), wenn difl Vor
aussetzungen nach Abs. 1 erfüllt sind." 

33. a) Die überschrift vor dem § 61 ! 

,,2. UNTERABSCHNITT 

Be st i m m u n gen b e u e ff e n ,d d i ,e e 1 n
ze 1 n en L'ei 's tun gen" 

hat zu entfallen. 

b) Nach dem§ 61 sind 'cMe folgende über-
schrift ,. . 

,,2. UNTERABSCHNITT 

B e s tim m u n gen b e t r ,e f f ,e nd .d i 'f1 e i n
z eIn e n Lei·s tun gen" 

und der folgende§ 61 a einzufügen: 
"Gesunden untersuchungen 

§ 613. Die Versicherungsanstalt hat unbescha
det ihrer sonstigen gesetzlichen Aufgaben sowie 
nach Maßgabe der g,emäß § 52 a für diesen Zweck 
verfügbaren Mittel und nach Maßgabe der nach 
§ 132 b Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsge'setzes erlassenen Richtlinien des Haupt
verbandes der österreichischen SoziaLversiche
rungsträger Gesundenuntersuchungen durchzu
führen." 

34. Dem § 63 Abs. 1 ist folgender Satz anzu
fügen: 
"Der ärztlichen Hilfe ,gleichgestellt ist eine auf 
Grund ärztlicher Verschreibung ,erforderliche 
phys.ikotherapeutische oder logopädisch-phonia
trische Behandlung durch Personen, die gemäß 
§ 52 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 
1961, BGBl. Nr. 102, betreffend die Regelung 
des KrankenpflegefachdiensteS, der medizinisch
technischen Dienste und der Sanitätshilfsd.ienste, 
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inder jeweils g.eltlenden Fassung, zur freiberuf
lichen Ausübung des physiketherapeutischen 
Dienstes bzw. des logepädisch-pheniatrischen 
Dienstes berechtigt sind." 

35. Im § 64 Abs.3 ist der Betrag ven 5 S 
durch den Betrag ven 6 S zu ersetzen. 

36. § 65 Nbs,. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Körperersatzstücke, orthepä.dische Behelfe 

und andere Hilfsmittel werden nicht gewährt, 
wenn auf diese Leistungen Anspruch aus einer 
anderen ,gesetzlichen Unfallversich,erung, nach 
den Bestimmungen des Kriegsepferversergungs
gesetzes 1957, BGBL Nr. 152, d,es Opferfürsorge
gesetzes, BGBL Nr. 183/1947, des Heeresversor
gungs&es,etz,es, BGBL Nr. 27/1964, des Strafvell
zugsgesetzes, BGBL Nr. 144/1969 oder aus einer 
auf landesgesetzlichen Verschriften beruhenden 
Unfallfürsorgeeinrichtung besteht." 

37. a) § 66 Abs. 1 erster Halbsatz hat zu 
lauten: 
"Wenn und selange es ,die Art der Krankheit 
erfordert, ist an Stelle der ärztlichen Hilfe, ,der 
Gewährung von Heilmitteln und der im § 52 
Abs. 2 genannten Heilbehelfe Pflege in einer 
Krankenanstalt zu gewähren;" 

b) § 66 Abs. 4 letzter Satz hat zu entf.allen. 

38. a) § 69 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Als Leistungen der Zahnbehandlung sind 

chirurgische Zahnbehandlung, kenservierende 
Zahnbehandlung und Kieferregulierungen zu ge
währen." 

b) § 69 A'bs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Chirurgische Zahnbehan4Iung, kenser

vierende Zahnbehandlung und Zahnersatz wer
den als SachLeistungen durch Vertragsärzte, Wahl
ärzte (§ 59 Abs. 1), nach den Bestimmungen 
des Dentistengesetzes auch durch Vertragsdenti
sten, Wahldentisten (§ 59 Abs. 1), in eigens hie
für ausgestattleten Einrichtungen (Ambulatorien) 
der Versicherungsanstalt oder in Vertragseinrich
tungen gewährt; hiebei gilt § 63 Abs. 2 ent-

, sprechend. Zu Kieferregulierungen sind Kesten
zuschüsse zu gewähren, der,en Höhe die Satzun,g 
festsetzt. Kostenzuschüsse zu Kieferregulierunge,n 
und Kostenbeteiligungen der Versicherten an 
den Leistungen des Zahnersatz,es, seweit selche 
vergesehen sind, müssen gleich hoch sein, gleich
viel, ob diese Arbeiten in den Zahnambulatorien 
oder ven den freiberuflich tätigen Vertragsfach
ärzten und Vertragsdentisten ausgeführt werden. 
Bei Erbringung der Leistungen des Zahnersatzes 
in den Zahnambulaterien darf die Ausführung 
das Maß des, Notwendigen nimt überschreiten." 

39. § 70 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Unter Bedamtnahme auf ihre finanzielle 

Leistungsfähigkeit kann die Versimerungsanstalt 
über die Pflimtleistungen der Krankenbehand
lung (AnstaltspfLege) hinausgehende Leistungen 

J als freiwillige Leistungen gewähren, wenn zu 

erwarten ist, daß dadurch die Gesundheit, die 
Dienstfähigkeit oder die Fähigkeit, für die lebens
wichtigen persönlichen, Bedürfnisse zu 'sergen, 
namhaltig gefestigt eder gebessert wird. Als 
selche Leistung,en können insbesendere gewährt 
werden: 

1. Fürsorg,e für Genesende (zum Beispiel durch 
Unterbringung in ein,em Genesungsheim); 

2. Unterbringung in einem Erhelungsheim; 
3. Landaufenthalt sewie Aufenthalt in' Kur

bädern; 
4. Unterbringung in Sotiderheilanstalten, die 

verwiegend der Rehabilitation dienen; 
5. Hauspflege (§ 71)." 

40. § 75 erster Satz hat zu lauten: 
"Tritt innerhal'b des Zeitraumes zwischen dem 
Beginn der letzten sechs Wechen vor der veraus
sichtlichen Entbindung und der tatsächlichen Ent
bindung ein Wechsel in der Versicherungszustän
digkeit zwischen der Versicherungsanstalt öffent
lich Bediensteter eder der Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen, seweit diese 
Träger der Krankenv,ersicherung im Sinne des 
§ 473 des Allge~einen Sezialv'ersicherungsgesetzes 
ist, und einem anderen Träger der gesetzlichen 
Krankenversimerung ein, se ist zur Erbringung 
der Leistungen aus dem Versicherungsfall der 
Mutterschaft ,der Versicherungsträger zuständig, 
bei dem die Versicherung ,im Zeitpunkt der Ent
bindung besteht." 

41. § 76 hat zu lauten: 
"Ärztlicher Beistand und Hebammenbeistand 

§ 76. Ärztlicher Beistand und Hebammenbei
stand werden in entsprechender Anwendung der 
§§ 55 und 63 gewährt." 

42. Im § 83 Abs. 5 ist der Aus,druck ,,(§ 70 
Abs. 1 Z. 1 'bis 3)" durm den Ausdruck ,,(§ 70 
A'bs. 1 Z. 1 bi,s 4)" zu ersetzen. 

43. Im § 84 samt überschrift ist der j,eweils 
verwendete Ausdruck "Sterbegeld" durm den 
Ausdruck "Bestattungskestenbeitrag" zu er
setzen. 

44. a) Im § 85 ist in der überschrift und im 
Abs. 1 der jeweils v,erwendete Ausdruck "Sterbe
geld" durch den· Ausdruck "B,estattungskosten
beitrag" zu ersetzen. 

b) Im § 85 Abs. 2 ist der Ausdruck "das Sterbe
geld" durch den Ausdruck "der Bestattungs
kestenbeitrag" zu ersetzen. 

45. a) Im § 86 ist in der überschrift der Aus
druck "Sterbegeldes" durch den Ausdruck "Be
stattungskostenbeitrages" zu ersetzen. 

b) Im § 86 Abs. 1 ist der Ausdruck "Das 
Sterbeg.eld"durch den Ausdruck "Der Bestat
tungskostenbeitrag" zu ersetzen. 

c) Im § 86 Abs. 2 ist der Ausdruck "das Sterbe
geld" durch den· Ausdruck "der Bestattungs
kostenbeitrag" zu ersetzen. 
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d) Im § 86 Abs. 3 ist der Ausdruck "Sterbe
geld" durch den Ausdruck "Bestattungskosten
beitrag" zu ersetz·en. 

46. § 88 Z. 2 lit. a hat zu lauten: 
"a) Bestattungskosten:heitrag (§ 111);" 

47. a) Im § 90 Abs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck 
"Krankenhaus" durch den Ausdruck "Kranken
anstalt" zu ersetzen; nach dem Aus,druck "zum 
Zwecke der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe" 
ist der Ausdruck ,,(§ 63) oder Zahnbehandlung 
(§ 69)" einzufügen. 

b) Im § 90 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß 
der Z. 4 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. 
Als Z. 5 ist anzufügen: 

,,5. bei einer mit der Beschäfügung zusammen
hängenden Inanspruchnahme einer gesetzlichen 
V ertr etung des Personals." 

48. a) § 93 Abs. 1 ,erster Satz hat zu lauten: 
"Bemessungs grundlage ist unbeschadet der Be-' 
stimmungen der Abs. 2 und 3 das Gehalt (der 
sonstige monatliche Bezug) bzw. die Entschädi
gung des Versicherten im Zeitpunkt des Ein
t·rittes des Versicherungsfalles einschließlich der 
ruheg·enußfähigen (pensionsfähigen) Zulagen, der 
Zulagen, die Anspruch auf ,eine Zulage zum 
Ruhegenuß (zur P,ension) begründen, und all
fällige Teuerungszulagen, ausgenommen die an
spruchsbegründenden Nebengebühren im. Sinne 
des Ne:ben,gebührenzula.genges etzes." 

b) Im § 93 Abs. 4 ist nach dem Ausdruck 
"nach dem Gehaltsges.etz 1956" der Ausdruck 
"einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage" 
einzufügen. 

49. §96 Abi;. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Die Unfallheilbehandlung hat mit allen 

geeigneten Mitteln die durch den Dienstunf,a11 
oder die Berufskrankheit hervorgerufene Gesund
heitsstörung oder Körperbeschädigung sowie die 
durch den Dienstunfall oder die Berufskrankheit 
v.erursachte Minderung der Erwerbsfähigkeit 
bzw. der Fähigkeit zur Besorgung .der lebens
wichtigen persönlichen Angelegenheiten zu be
seitigen oder zumindest zu bessern und eine 
Verschlimmerung der Folgen der Verletzung 
oder Erkrankung zu verhüten;" 

50. a) Im § 106 erster Satz ist das Wort "Zu
schüsse" durch .das Wort "Kinderzuschüsse" zu 
ersetzen. 

b) § 106 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Das Ruhen tritt jedoch in dem Ausmaß 'nicht 
ein, in dem die Rente unmittelbar vor der An
staltspflege bzw. vor B.eginneiner die Anstalts
pflege verursachenden Dienstunfähigkeit ge
bührte." 

51. a) § 108 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Wird ein Versehrter neuerlich durch 

einen Di,enstunfall oder eine Berufskrankheit 
geschädigt und beträgt die durch diese neuerliche 
Schädigung allein verur:sachteMinderung der 

Erwerbsfähigke1t mindestens 10 v. H., So ist die 
Entschädigung aus diesen mehreren Versiche
rungsfällen nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 fest
zustellen, sofern die Gesamtminderung der Er
werbsfähigkeit 20 v. H. erreicht. Bei der Fest
stellung der Gesamtminderung der Erwerbs
fähigkeit sind auch zu berücksichtigen: 

a) ein Arbeitsunfall oder ,eine Berufskrank
heit nach dem AlLgemeinen Sozialversiche
rungsg,esetz, 

b) eine anerkannte Schädigun,g nach dem 
Kriegsopferversol1gungsgesetz 1957, BGBl. 
Nr. 152, dem Heer,esversorgungs,gesetz, 
BGBl. Nr. 27/1964 bzw. dem OpferfÜtr
sorgeg,esetz, BGBl. Nr. 183/1947, 

c) ein Unfall bzw. eine Krankheit nach § 76 
A'bs. 2 bis 4 des Strafvollzugsgesetzes, 
iBGBl. Nr. 144/1969, 

d) Schädigungen, die von ,einer auf landes
gesetzliChen Vorschriften beruhenden Un
fallfürsorgeeinrichtung anerkannt sind." 

b) Im § 108 Abs. 5 hat der zweite Halbsatz 
zu lauten: 
"dies gilt auch, wenn nur ein Versicherungsfall. 
(Dienstunfall oder Berufskrankheit) vorEegt und 
di.esem eine anerkannte Schädigung nach eine.r 
der in Abs. 1 angeführten gesetzlichen Vorschrif
ten vorangegangen ist." 

52. § 111 hat zu lauten: 
"B esta ttungskostenbeitrag 

§ 111. (1) Wurde durch einen Dienstunfall 
oder eine Berufskrankheit der Tod des Versehr
ten v,erursacht, gebührt ein Bestattungskosten
beitrag aus der Unfallversicherung. 

(2) Der Bestattungskostenbeitrag gebührt in 
der Höhe der Bemes.sungsgrundlage. 

(3) Anspruch auf Besta'ttungsko~tenheitrag 
haben die im § 85 aufg,ezählten Personen unter 
den don angegebenen Voraussetzung·en und in . 
der dort 'be,stimmten Reihenfolge. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 kann .die Versiche
rungsanstalt unter Bedachtnahme auf die Fami
lienverhältnisse des Verstorbenen und die wirt
schaftliche Lage der Hinterbliebenen einen Zu
schuß zu den Kosten der überführung des Leich
nams an den Ort des Wohnsitzes des Versorbe
nen gewähren oder die überführungskosten in 
voller Höhe übernehmen." 

53. a) Dem § 112 sin,d ein Abs. 3 und 4 mit 
folgendem Wortlaut anzufügen: 

,,(3) Witwenr,ente nach Ahs. 1 oder 2 gebührt 
ferner der Lebensgefährtin (Abs. 4), und zwar 

a) wenn di,e Lebensgemeinschaft bis zum Zeit
punkt des Todes des Versicherten bestanden 
hat, 

b) wenn und solange die Frau nicht eine Ehe 
geschlossen hat oder eine neue Lebens
gemeinschaft eingegangen ist und 
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c) wenn und solange die Lebensgefährtin 
keinen Anspruch auf eine Witwenrente 
nach Abs. 1 oder 2 oder § 113 hat. 

(4) Lebensgefährtin ist eine weibliche Person, 
die seit mindestens zehn Jahren mit dem Ver
sicherten in Haushaltsgemeinschaft lebt, die in 
wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe einge
richtet ist (Lebensgemeinschaft). Das Erfordernis 
der zehnjährigen Dauer der Lebensgemeinschaft 
verringert sich auf zehn Monate, wenn der weib
liche Partner mindestens ein Kind geboren hat, 
als dessen Vater der männliche Partner durch 
Urteil oder durch Anerkenntnis festgestellt ist 
(§ 163 b ABGB). Eine Lebensgemeinschaft zwi
schen Personen, zwischen denen gemäß § 6 des 
Ehegesetzes eine Ehe nicht geschlossen werden 
darf, hat hiebe i außer Betracht zu bleiben." 

Die bisherigen Abs. 3 bis 6 erhalten die Be
zeichnung 5 bis 8. 

b) Dem § 112 ist ein Abs. 9 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(9) Werden laufende Unterhaltsleistungen 
bzw. Einkünfte im Sinne des Abs. 8 bereits im 
Zeitpunkt des Wiederauflebens des Versorgungs
bezuges bezogen, wird die Anrechnung ab die
sem Zeitpunkt wirksam, in allen anderen Fällen 
mit dem Beginn des Kalendermonats, der auf 
den Eintritt des Anrechnungsgrundes folgt." 

54. a) Im § 113 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,§ 112 
Abs. 3 und 4" durch den Ausdruck ,,§ 112 Abs. 5 
und 6" zu ersetzen. 

b) Im § 113 Abs. 4 letzter Satz ist nach dem 
Ausdruck "nach dem Gehaltsgesetz 1956" der 
Ausdruck "einschließlich einer allfälligen Teue
rungszulage" einzufügen. 

55. Dem § 116 ist folgender Satz anzufügen: 
"Hiebei ist eine Witwenrente gemäß §§ 112 
Abs. 3 und 113 nicht zu berücksichtigen." 

56. Im § 119 erster Absatz ist der Klammer
ausdruck ,,(Verbände)" durm den Klammeraus
druck ,,(der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger)" zu ersetzen. 

57. Im § 122 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 Z. 1 ist 
der Ausdruck "Sterbegeld" durch den Ausdruck 
"Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen. 

58. Im § 132 Abs. 5 haben an die Stelle des 
vorletzten und letzten Satzes folgende Bestim
mungen zu treten: 
"Den Mitgliedern der Verwaltungskörper, den 
. aus ihrer Funktion ausgeschiedenen Obmännern 
(Obmann-Stellvertretern) sowie den Hinterblie
benen der ausgeschiedenen Obmänner (Obmann
Stellvertreter) können jedoch Entschädigungen 
gewährt werden. Die Entscheidung über die Ge
währung der Entschädigungen sowie über ihr 
Ausmaß obliegt dem Hauptvorstand. Der Bun
desminister für soziale Verwaltung hat hiefür 
nach Anhörung des Hauptverbandes der öster
reichischen Sozialversimerungsträger Grundsätze 

aufzustellen und für verbindlich zu erklären; in 
diesen Grundsätzen sind einheitliche Höchstsätze 
für Reisekostenentschädigungen und Sitzungs
gelder sowie unter Berücksichtigung des örtlichen 
Wirkungsbereiches und der Zahl der Versicherten 

a) Höchstsätze für die Funktionsgebühren der 
Mitglieder der Verwaltungskörper festzu
setzen und 

b) das Höchstausmaß und die Voraussetzun
gen für die Gewährung von Entschädigun
gen an ausgeschiedene Obmänner (Obmann
Stellvertreter) bzw. deren Hinterbliebene 
in der Weise zu regeln, daß die Gewährung 
der Entschädigung unter Bedachtnahme auf 
die Richtlinien für die pensionsrechtlichen 
Verhältnisse der Sozialversicherungsbedien
steten von der Erreichung eines bestimm
ten Anfallsalters sowie von einer Mindest
dauer der Ausübung der Funktion abhän
gig gemacht wird; ferner ist vorzusehen, 
daß auf die Entschädigung alle Einkünfte 
des ausgeschiedenen Obmannes (Obmann
Stellvertreters) bzw. der Hinterbliebenen 
mit Ausnahme der im § 1 Abs. 1 Z. 7 ge
nannten Bezüge bzw. der 'Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung anzurech
nen sind." 

59. a) § 151 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Sowe,it die in § 52a bezeichneten Ein

nahmen die dort genannten Aufwendungen und 
Kosten übersteigen, sind sie einer gesonderten 
Rücklage zuzuführen. Diese Rücklage darf nur 
für die in § 52 a ·genannten Zwecke verwendet 
werden." 

b) Der bisherige § 151 Abs. 4 erhält die Be
zeichnung Abs. 5 und hat zu lauten: 

,,(5) Die Versicherungsanstalt hat die vom 
Hauptvorstand beschlossene Erfolgsrechnung bin
nen drei Monaten nach der Beschlußfassung in 
der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu ver
lautbaren." 

60. a) Im § 152 Abs. 1 erster Satz ist der Aus
druck "fruchtbringend" durch den Ausdruck 
"zinsbringend" zu ersetzen. 

b) § 152 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 
,,2. in Darlehensforderungen, die auf inländi

schen Liegenschaften mündelsicher sichergestellt 
werden; grundbücherlich sichergestellte Darlehen 
auf Gebäude, die ausschließlich oder zum größten 
Teil industriellen oder gewerblichen Zwecken die
nen, sowie auf unbewegliches Vermögen, das der 
Exekution entzogen ist oder auf dem ein Bela
stungs- oder Veräußerungsverbot lastet, sind 
ausgeschlossen. Liegenschaften, deren Ertrag auf 
Anpflanzungen beruht, dürfen nur insoweit be
liehen werden, als der Grundwert ollne Rück
sicht auf die Bestockung Mündelsicherheit ge
währt. Die betreffenden Liegenschaften müssen 
einen der Verzinsung des Darlehens und den 
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übernommenen Rückzahlungsverpflichtungen ent-I Versicherungsanstalt in einem I Rahmen zu be
sprechenden Ertrag abwerfen und samt ihrem wegen haben, der 0'1 v. H.der Summe der Bei
Zugehör während der ganzen Dauer des Dar- tragsgrundlagen (§ 19 des Beamten-Kranken
lehens im vollen Wert des Darlehens samt Neben- und Unfallversicherungsgesetzes) zuzüglich der 
gebührenkaution gegen Elementarschäden ver
sichert sein." 

Artikel II 

(1) Ortsvorsteher (Ortsvertreter), die nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in die Un
fallversicherung nach dem Beamten-Kranken
und Unfallversicherungsgesetz einbezogen wer
den und die bei einem Versicherungsunternehmen 
am .1. Jänner 1973 vertragsmäßig unter Ein
schluß von Dienstunfällen unfallversichert sind, 
können den Versicherungsvertrag bis zum 31. De
zember 1973 zum Ablauf des auf die Aufkündi
gung folgenden Kalendermonates aufkündigen. 
Für einen Zeitraum nach dem frlöschen des Ver
sicherungsvertrages bereits entrichtete Versiche
rungsbeiträge (Prämien) sind vom Versicherungs
unternehmen nicht zu erstatten. Ober Verlangen 
des Versicherungsunternehmens ist der Bestand 
der Unfallversicherung nach dem Beamten
Kranken- und Unfallversicherungs gesetz nachzu
welsen. 

(2) Versicherungsunternehmen, die das Ver
sicherungsgeschäft betreiben, können jene Teile 
der versicherungstechnischen Rückstellungen, die 
zufolge Kündigung gemäß Abs. 1 aufzulösen 
sind, steuerfrei auf eine Sonderrücklage für die 
Umstellung des Geschäftsbetriebes übertragen. 
Diese Rücklage ist in den folgenden Geschäfts
jahren mit einem Teilbetrag von je 20 v. H. 
gewinnerhöhend (verlustmindernd) aufzulösen. 

(3) Die erstmaligen\ Meldungen für Personen, 
die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
der Kranken- bzw. Unfallversicherung nach dem 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs gesetz 
am 1. Jänner 1973 unterliegen und nicht schon 
zur Pflichtversicherung angemeldet sind, sind bis 
31. März 1973 zu erstatten. Die Bestimmungen 
der §§ 11 bis 14, 16 und 17 des Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes sind 
entsprechend anzuwenden. 

(4) Für rückständige Beiträge aus der Zeit vor 
dem 1. Jänner 1973 sind Verzugszinsen, soweit 
sie nicht bereits vorgeschrieben sind, in entspre
chender Anwendung des § 23 des Beamten-Kran
ken- und Unfallversicherungsgesetzes in der Fas
sung des Art. I Z. 12 zu berechnen. 
~ """':-~::--ur-'?_~{t;:a1 

(5) Die Bestimmungen des Art. I Z. 16 und 21 
lit. a gelten ab 1. Jänner 1973 auch für Versiche
rungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973eingetre
ten sind. 

(6) Die Bestimmungen des § 52 ades Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z. 29 sind für das Geschäfts
jahr 1974 mit der -Maßgabe anzuwenden, daß 
sich die dort bezeichneten Aufwendungen der . 

beitragspflichtigen Sonderzahlungen im Geschäfts
jahr 1973 entspricht. 

(7) Die Bestimmungen des § 56 Abs. 2 und 3 
des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs
gesetZes in der Fassung des Art. I. Z. 32 lit. a 
und b gelten ab 1. Jänner 1973 auch für Ver
sicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973 ein
getreten sind. 

(8) Die Bestimmungen des Art. I Z. 51 lit. a 
gehen ab 1. Jänner 1973 auch für Versicherungs
fälle, die vor .dem 1. Jänner 1973emgetreten 
sind. 

(9) Die Bestimmungen des Art. I Z. 52 sind 
nur anzuwenden, wenn der Tod nach dem 
31. Dezember 1973 eingetreten ist. 

(10) Die Bestimmungen des Art. I Z. 53 lit. a 
sind auf Antrag auch auf V.ersicherungsfälle an
zuwenden, die nach dem 30. Juni 1967 einge
treten sind, wenn im Zeitpunkt des Eintrittes 
des Versicherungsfalles die Voraussetzungen nach 
§ 112 Abs. 4 zweiter Satz des Beamten-Kranken
und Unfallversicherungs gesetzes in der Fassung 
des Art. I Z. 53 lit. a erfüllt waren. In Fällen, 
in denen der Antrag bis 31. Dezembe.r 1974 ge
stellt wird, gebührt die Leistung ab 1. Jänner 
1974, sonst ab dem auf die AntragsteIlung f.ol
genden Monatsersten .. 

(11) Die Bestimmungen des Art. I Z. 55 sind 
auf Antrag auch auf Versicherungsfälle anzu
wenden, die nach dem 30. Juni 1967 eingetreten 
s.ind. In den FälLen, in denen der Antrag bis 
31. Dezember 1974 'gestellt wird, gebührt eine 
allfällige Erhöhung der Leistung ab 1. Jänner 
1974, sonst ab dem auf die Antragstellung fol
genden Monatsersten. 

Artikel III 

Wirksamkeiuheginn 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im fol
genden nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jän
ner 1973 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 
a) rückwirkend mit 1. Jänner 1972 die Be

stimmungen des Art. I Z. 6 lit. a und b, 
13 und 48 lit. a; 

b) mit 1. Juli 1973 die Bestimmungen des 
Art. I Z .. 6 lit. c, 9 lit. a und 10 lit. b; 

c) mit 1. Jänner 1974 di.e B,estimmungen des 
Art. I Z. 17, 20, 26, 27, 29, 33, 53 lit. a, 
54 bis 56 und 59 lit. asowie § 52 Abs. 1 
Z. 1 des Beamten-Kranken- und Unfall
versicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z.28; 

d) mit 1. Juli 1977 die Bestimmungen des 
Art. I Z. 7. 
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Artikel IV 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist betraut 

a) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 22 a, 
26 c und 55 Abs. 3 des Beamten-Kranken
und Unfallversicherungsgesetzes in der Fas
sung des Art. I Z. 11, 15 und 31 der Bun-

desminister für soziale Verwaltung im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung; 

b) hinsichtlich der Bestimmungen des Art. 11 
Abs. 1 der Bundesminister für Justiz im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung; 

c) hi'nsichtlich aller übrigen Bestimmung,en 
der Bundesminister für soziale Verwaltung. 

Erläuterungen 

Der vorliegende Entwurf einer 4. Novelle 
I.um Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs
g,esetz (B-KUVG) umfaßt drei Gruppen von 
l\.nderungen. Die erste Gruppe steht mit der 
Regierungsvorlage einer 29. Novelle zum ASVG 
im engen Zusammenhang. Zu dieser Gruppe 
gehören alle jene l\.nderungen und Neuregelungen 
aus der genannten Regierungsvorlage, deren 
ühernahme ,in das B-KUVG aus der weitgehen
den übereinstimmung der Jeweiligen Regelungen 
in den beiden Rechtsbereichen foLgt. Es sind dies 
einerseits l\.nderungen, die primär der Bereini
gung des Gesetzeswortlautes dienen und anp.er,er
seits solche, die - zum Teil w,esentLiche -
materielle Neuerungen enthalten. Darunter fal-
1\~r.. insbesondere die E~nführung der Gesunden
untersuchungen ab 1974, die Maßnahmen be
treffend die Präsenzdiener, di·e sich aus der Auf
hebung des Bundesgesetzes über den sozialver
sicherungsrechtlichen Schutz der den Präsenz
dienst leistenden Wehrpflichtig,en, BGBl. -Nr. 153/ 
1956, ergehen und die Einbeziehung der Lebens
gefährtin in den Kreis der Anspruchsberechtigten 
auf Witwenrente in der Unfallversicherung. 

Die zweite Gruppe der l\.'nderungen behan·delt 
eine Anzahl von Anliegen, die an das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung herangetra
gen wurden und die sich allein auf die Kranken
und Unfallversicherung öffentlich Bediensteter 
beziehen. Hiezu zählen vor allem die Einb.e
ziehung der Ortsvorsteher in die Unfallversich·e
rung, der ständigen Salinenarbeiter in die Kran
kenversicherung sowie die Änderung·en im Be
reich der Beitrags- und Leistungshemessungs
grundlage, die sich' aus dem Inkrafttr,eten des 
Nebeng.ebührenzulagengesetzes, BGBl. Nr. 485/ 
1971, ergeben. 

Schließlich erfordert die fina:nzielle Situation 
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 
in der Krankenversicherung entspr,echende Maß
nahmen. Die Leistungserbringung in diesem Ver
sicherungszweig ist ab dem Jahre 1973 mit .den 
Einnahmen, wie sie die geltende Rechtslage vor-

sehen, nicht mehr gesicher,t. Es ist daher not
w.endig, Maßnahmen zur Erschließung von Mehr
.einnahmen zu treff·en. Diese sind ,in der dritten 
Gruppe von l\.nderungen zusammen·gefaßt. Be-, 
züglich ihrer finanziellen Auswirkungen wird 
auf di,e Finanzi.ellen Erläuterungen verwiesen. 

Zu den ei'nzelnen Bestimmungen wird folgen
des bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1, 5 und 14 (§§ 1 Abs. 1 Z. 10 
lit. b, 13 Abs. 2 und 26 a Abs. 2): 

Die Einbeziehung der Ortsvorsteher in die 
Beamten-Unfallversich.erung geht auf eine par
lamentarische knfrageder Abg. Robak und 
Gen{)ssen zurück, in' der unter Hinweis darauf, 
daß die Ortsvorsteher eine den Bürgermeistern 
ähnliche Funktion ausüben, anger,egt wird, sie 
ebenfalls unter den Schutz der UnfallveI'lSicherung 
zu stellen. 

Das Am:t des Ortsvorstehers wurd,e im Zu
sammenhang mit den Gemeindezusammenlegun
gen in einzelnen Bundesländern als eine weitere 
Einrichtung im RahPlen der Selbstverwaltung 
der Gemeinden geschaffen. Auf Grund der ein
ISchlägigen landesgesetzlich,en Bestimmungen sind 
die Gemeinden ermächtigt, den Verwaltungs
sprengel des Gemeindeg,ebietes zu unterteilen und 
für derartige Ortsverwaltungsteile einen Orts
vorsteher zu bestellen. Die Aufgaben des Or~s
vorstehers und seine Stellung, wi.e sie in den 
einzelnen Gemeindeordnungen umschrieben sind, 
di,enen ausschließlich der Selbstverwaltung der 
Gemeinde. Die Art der Tätigkeit des Ortsvor
stehers im Rahmen s,eines Bereiches ist vergleich
bar mit der Art der Aufgaben, die di.e, Organe 
der Gemeinde in ihrem Bereich durchzuführen 
haben. Für die Einbeziehung der Ortsvorsteher 
in die Beamten-Unfallversicherung sprechen .da
her die gleichen Gründe, die für die Unterstellung 
de.r Bürgermeister und der übrig,en Gemeinde
ratsmitglieder unter den Schutz dieser Unfall
versicherung maßgebend waren. Im Hinblick auf 
die Vergleichbarkeit der heiden Funktionen im 

487 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 18

www.parlament.gv.at



10 487 der Beilagen 

Rahmen der GemeindeselbstverwaItung sollen 
für die Aufbringung der Mittel und die Gewäh
rung der Leistungen' für die Unfallversicherung 
der Ortsvorst·eherdie gleichen Grundsätze gel
ten wie für die Unfallversicherung der Bürger
meister. . In diesem Zusammenhang ist noch an
zuführen, daß im Bundesland Kärnten diejenigen 
Personen, die gleichartige Aufgaben wie die Orts
vorsteher zu besorgen haben, nach den einschlä
gigen landesgesetzlichen Vorschriften als "Orts
vertreter" bez.eichnet werden. Diese Benennung 
war in der vorli.egenden Regelung zu berück
sichtigen, um auch den "Ortsvertretern" den 
Schutz der Unfallversicherung zu gewähren. 

Zu Art. I Z. 2 (§ 2 Abs. 1 Z. 2): 

Nach einer Mitlleilung des Magistrates der Stadt 
. Villach wurde die Bezeichnung ihres Kranken
fürsorgeträgers in Krankenfürsorgeanstalt der Be
amten der Stadt ViIlach abgeändert. Die ent
spr.echende Änderung im § 2 Abs. 1 Z. 2 
B-KUVG trägt diesem Umstand Rechnung. 

Die weitere Änderung betrifft die Streichung 
\ der Betriebskrankenkasse der österreichischen 

Salinen aus dem Katalog des § 2 B-KUVG. Sie 
geht auf eine einvernehmliche Anregung des 
Bundesministeriums für Finanzen und der zu
ständigen Gewerkschaft zurück, die ständigen 
Salienarbeit,er auch in die Krankenversicherung 
nach dem B-KUVG - in der Unfallversicherung 
sind si.e schon derzeit nach dem B-KUVG ver
sichert - einzubeziehen. Als erster Schritt zur 
Verwirklichung dieser Anregung wurde im 
Rahmen der Regierungsvorlage der 29. Novelle 
zum ASVG die Ausnahmebestimmung des§ 5 
A bs 1 Z.5 ASVG gestrichen. Den weiteren Schritt 
stelh die vorliegende Änderung dar, die zur 
Folge hat, daß die ständigen Salinenarbeiter 
künftig nicht mehr von der Beamten-Kranken
versicherung ausgenommen sind. 

Dadurch sind sie, weil sie der Krankenversiche
,rung nach dem B-KUVG unterliegen und ihnen 
auf Grund der S:ilinenarheiter-Pensionsordnung 

über Unfallfürsorge handelt. Das Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung hat im Zuge eines 
entsprechenden Verfahrens eine derartige Gleich
wertigkeitsprüfung bezüglich der Ansprüche der 
ständig.en Salinenarbeiter bei einem Dienstunfall 
vorg.enommen. Da ihre Gleichwertigkeit nicht 
als gegeben angenommen werden konnte, unter
liegt der Personenkreis wie erwähnt schon der
zeit der Unfallversicherung nach dem B-KUVG. 

Schließlich war bei Änderung der Bestimmung 
des § 2 Abs. 1 Z. 2 darauf Bedacht zu nehmen, 
daß die Krankenfürsorgeanstalt der Gemeinde
angestellten von Bad Vöslau im Jahre 1968 den 
Beschluß gefaßt hatte, ab 1. Jänner 1969 keine 
Leistungen mehr zu erbringen. Von diesem Zeit
punkt an war daher der Ausnahmetatbestand auf 
die genannten Gemeindebediensteten nicht mehr 
anzuwend·en . 

Zu Art. I Z. 3, 4, 10 lit. b, 11, 12, 15 bis 18, 
20 bis 39, 41 bis 47, 49 bis 53 und 55 bis 60 
(§§ 8 Abs. 2, 9 Abs. 3, 22 Abs. 5, 22 a, 23, 
26 C, 32 Abs. 3, 35 Abs. 4, 38 Abs. 3, 41, 43 
Abs. 1, 45 Abs. 3 und 5, 47 Abs. 3, 49 Abs. 1 
und 5, 50, 50 Abs. 1, 51, 52 Abs. 1 und 2, 52 a, 
53 Abs. 2, 55 Abs. 3, 56 Abs. 2, 3, 4 und 7, 
61 a, 63 Abs. 1, 64 Abs. 3, 65 Abs. 2, 66 Abs. 4, 
69 Abs. 1 und 3, 70 Abs. 1, 76, 83 Abs. 5, 
84 bis 86, 88 Z. 2 lit. a, 90 Abs. 2, 96 Abs. 1, 
106, 108 Abs. 1 und 5, 111, 112 Abs. 3, 4 und 9, 
116, 119, 122 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 Z. 1, 132 
Abs. 5, 151 Abs. 4 und 5 und 152 Abs. 1): 

Die Änderungen dieser Bestimmungen ent
sprechen den gleichen Änderungen im Bereich 
des ASVG, wie sie in der Regierungsvorlage der 
29. Novelle zum ASVG enthalten sind. Die Not
wendigkeit di.es,e Bestimmungen auch im 
B-KUVG zu novellieren ergibt sich, wie in der 
Einleitung bereits erwähnt, daraus, daß die je
weiligen Vorschriften im ASVG und im B-KUVG 
gleich lauten; eine Änderung der ASVG-Bestim
mung bedingt daher zwangsläufig die Änderung 
der ihr entsprech·enden Regelung des B-KUVG. 

die Anwartschaft auf Ruhe- und Versorgungs- Bezüglich der Begründung der einzdnen Än
genüsse zusteht, die nach § 6 ASVG den Lei- derungen wird im Hinblick auf die Gleichartig
stungen der ASVG-Unfall- und Pensionsversich·e~ keit der Änderungen und um Wiederholungen 
rung als gleichwertig gilt, gemäß § 5 Abs. 1 zu vermeiden, auf die entsprechenden Erläute
Z. 3 Lit. b ASVG von der Vollversicherung des rungen der Regierungsvorlage der 29. Novelle 
ASVG befreit. zum ASVG verwiesen. Zum leichteren Auffinden 

Diese nach dem ASVG von vornherein als der bezüglichen Ausführungen in den Erläute
gegeben anzunehmende Gleichwertigkeit einer rungen zur genannten Vor1a:ge werden im fol
bundesgesetzlich geregelten Anwartschaft be-. gen~en die in den beiden Gesetzen korrespon
deutet nicht auch, daß die den ständigen Salinen- di·erenden Bestimmungen einander gegenüber
arbeiter bei einem Dienstunfall nach der Salinen- gestellt. 
arbeiter-Pensions ordnung gebührenden Leistun
gen automatisch den Leistungen der Unfallver
sicherung nach dem B-KUVG gleichwertig sind. 
Nach dem B-KUVG hat im Bereich der Unfall
v,ersich.erung eine Gleichwe'rtigkeitsprüfung nur 
dann zu unterbleiben, wenn es sich um Leistun
gen auf Grund einer landesgesetzlichen Regelung 

B-KUVG 

4. Novelle 

§ 8 Abs. 2 
§ 9 Abs. 3 
§ 22 Abs. 5 

ASVG 

29. Novelle. 

§ 21 Abs. 2 
§ 23 Abs. 6 
§ 104 A~. 4 
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B-KUVG 

4. Novelle 

ASVG 

29. Novelle 

§ 22 a § 56 a 
§ 23 § 59 A'bs. 1 
§ 26 c § 56 a Abs. 1 
§ 32 Abs. 3 § 86 Abs. 4 
§ 35 Abs. 4 § 89 Abs. 4 
§ 38 Abs. 3 ,§ 98 Abs. 3 
§ 41 § 100 Abs. 1 lit. 'b 
,§ 43 § 102 
§ 45 Abs. 3 und 5 ,§ 104 Abs. 4 und 6 
§ 47 Abs. 3 § 105 a Abs. 3 
§ 49 Abs. 1 und 5§ 107 Abs. 5 
§ 50 § 108 
§ 50 Abs. 1§ 108 Abs. 1 
§ 51 § 116 
§ 52 Abs. 1 un,d 2 § 117 
,§ 52 a § 118 a Abs. 1 
§ 53 Abs. 2 § 120 Abs. 2 
§ 55 Abs. 3 § 89 a 
§ 56 § 123 
§ 61 a § 132 b 
,§ 63 Abs. 1 § 135 Abs. 1 
§ 64 Abs. 3 ,§ 136 Abs. 3 
§ 65 Abs. 2 ,§ 154 
§ 66 Abs. 4 § 144 Abs. 4 
§ 69 Abs. 1 und 3· § 153 Ahs. 1 und 3 
§ 70 Abs. 1 ,§ 155 Abs. 1 
§ 76 § 159 
,§ 83 Abs. 5 § 155 Abs. 1 Z. 4 
§ 84 bis 86 § 169 bis 17-.1 
§ 88 Z. 2 lit. a § 173 Z. 2 lit. a 
§ 9'0 Abs. 2 § 175 Abs. 2 
§ 96 Abs. 1 § 189 Abs. 1 
§ 106 § 208 
§ 108 Abs. 1 und 5 § 210 Abs. 1 und 4 
§ 111 § 214 
§ 112 Abs. 3 und 4 § 215 Abs. 4 und 5 
§ 112 Abs. 9 § 215 a Abs. 5 
§ 116 § 220 
§ 119 § 321 Abs. 2 
§ 122 Abs. 1 Z. 1 und § 325 Abs. 1 und 

Abs. 2 z. 1 Abs. 2 Z. 1 
§ 132 Abs. 5 § 420 Abs. 5 
§ 151 Abs. 4 '§ 118 a Abs. 2 
§ 151 Abs. 5 § 444 Abs. 6 
§ 152 Abs. 1 § 446 Abs. 1 

Zwei der hier angeführten Änderung,en wur
d:en aus der Itegie.rungsvorlage der 29. Novelle 
zum ASVG nicht wörtlich, sondern unter ent
sprechender Anpassung, an die Verhältnisse der 
Kranken- und, UnfallV'ersicherung öffentlich Be
diensteter übernommen. Es handelt sich dabei 
um die Maßnahmenbetr-eff,end den sozialver
sicherungsrechtlich,en Schutz der Präsenzdiener 
und betreff,end die Gesundenuntersuchungen. 

Die in den §§ 22 a, 26 c und 55 A'bs. 3 des 
gegenständlichen Entwurf.es behandeIten Maß
nahmen zugunsten der P,räsenzdiener ,gehen 

- so wie di,e ihnen entsprechenden Bestimmun
gen aus der Regierungsvorlage der 29. Novelle 
zum ASVG - auf die Aufhebung des Gesetz,es 

. über den sozialversich'erungsrechtlichen Schutz 
der den Präsenz dienst leistenden Wehrpflichtigen, 
BGBL Nr. 153/1956 zurück. 

In di,e.sem Zusammenhang ist hervorzuheben, 
daß das Dienstverhältnis ,eines nach dem 
B-KUVG versicher,ten öffentlich Bediensteten in 
den Fällen, in denen er ordentlichen oder auß·er
ordentlichen Präsenzruenst leistet, aufrecht bleibt. 
Auf Grund des Arbeitsplatzsicherungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 154/195-6, ruht während dieser Zeit 
ledig,lieh seine Verpflichtung zur Dienstle1stung 
und die des Dienstgebers zur Gehaltszahlung. 
Die Versicherungspflicht nach dem B-KUVG 
bleibt demnach ebenfalls bestehen. 

Zur Aufrechterhaltung des sozialversicherungs
rechtlichen Schutzes in der Zeit, in der ein öffent
lich Bediensteter Präsenzdienst leistet, sind daher 
im Bereich des B-KUVG weniger Vorkehrungen 
zu treffen als im ASVG. Der Wegfall des Gehalts
anspruches bei Fortbestand des Dienstverhältnis
ses in der Zeit des Präsenzdienstes macht es nur 
notwendig, ein Ruhen der Beitragspflicht und 
der Leistungsansprüche für seine Person vorzu
sehen. Die Ansprüche, soweit sie sich auf seine 
Angehörigen erstrecken, bleiben bestehen. Daher 
ist als weiter~ Regelung lediglich die Bestimmung 
über die Gewährung des Pauschalbetrages an die 
Versicherungsanstalt durch den Bund für jeden 
Angehörigen des Präsenzdieners zu übernehmen. 
Bezüglich der Höhe des Pauschalbetrages wird 
im § 22 a des Entwurfes auf § 56 a Abs. 2 ASVG 
verWIesen. 

Die weitere nicht wortgleich übernommene 
Regelung petrifft die Gesundenuntersuchungen. 
Nach § 61 a des vorliegenden Entwurfes hat die 
Versicherungsanstalt Gesundenuntersuchungen 
durchzuführen und dabei u. a. nach Maßgabe der 
nach § 132 b Abs. 2 des ASVG zu erlassenden 
Richtlinien des Hauptverbandes der österreiehi
lchen Sozial versicherungsträger vorzugehen. 

Im Gegensatz zur Regierungsvorlage der 
29. Novelle zum ASVG normiert der vorliegende 
Entwurf neben den Gesundenuntersuchungen 
aicht auch Jugendlichenuntersuchungen. Das hat 
seinen Grund darin, daß angesichts der einschlä-
5igen dienstrechtlichen Vorschriften, Jugendliche 
- im Sinne der entsprechenden ASVG-Novellen
bestimmung sind das die 16- bis 19jährigen -
,ls Versicherte in der Kranken- und Unfallver
,icherung öffentlich Bediensteter praktisch nicht 
in Frage kommen. Jugendlichenuntersuchungen 
analog der ASVG-Regelung würden daher im 
Bereich des B-KUVG ins Leere gehen. 

Für die Aufwendungen der Versicherungs
anstalt für die Zwecke der Gesundenuntersuchun
~en legt § 52 a des vorliegenden Entwurfes einen 
Ausgabenrahmen fest, der 0'2 v. H. der Summe 
der Beitragsgrundlagen zuzüglich der beitrags-
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pflichtigen Sonderzahlungen aus dem letzten 
vorangegangenen Geschäftsjahr entspricht. Der 
Ausgabenrahmen im ASVG für den gleichen 
Zweck beträgt nach § 118 a Abs. 1 ASVG in der 
Fassung der Regierungsvorlage' der 29. Novelle 
2 v. H. der Einnahmen an Versicherungsbeiträ
gen im letzten vorangegangenen Geschäftsjahr. 
Ein Vergleich dieser bei den Regelungen verleitet 
auf den ersten Blick zur Annahme, sie seien in
haltlich voneinander verschieden. Das ist aber 
nicht' der Fall. Wie in den Erläuterungen der 
Regierungsvorlage der 29. Novelle zum ASVG 
zum Art. II Z. 1, 2, 3 und 12 ausgeführt wird, 
entsprechen 2 v. H. der Einnahmen an Versiche
rungsbeiträgen ungefähr den Mehreinnahmen, 
die sich aus der Erhöhung des Beitragssatzes um 
0'2 Prozentpunkte ergeben. Diesen Hundertsatz 
der Beitragsgrundlagen enthält § 52 a des vor
liegenden Entwurfes. Die korrespondierende 
ASVG~Bestimmung konnte deswegen den Aus
gabenrahmen nicht in einem Prozentsatz der 
Beitragsgrundlagen ausdrücken, weil im ASVG, 
anders als im B-KUVG, drei verschieden hohe 
Beitragssätze - inder Krankenversicherung der 
Arbeiter, der Angestellten und der Pensioni
sten - gelten. 

Das Gegenstück zu § 118 a Abs. 2 ASVG in 
der Fassung der Regierungsvorlage der 29. No
velle über die Rücklagenbildung findet sich aus 
Gründen der Systematik im vorliegenden Ent
wurf im § 151 Abs. 4. 

Zu Art. I Z. 6 lit. a und b, 13 und 48 (§§ 19 
Abs. 1 Z. 1 lit. d' und Z. 2, 26 Abs. 1 Z. 1 lit. c 
und 93 Abs. 1):, 

Auf Grund des am 1. Jänner 1972 in Kraft 
g·etreten·en Nebengebühr.enzulagengesetz·es, BGBL 
Nr. 485/1971, wird durch die in diesem Gesetz 
aufgezählten Nebengebühren ein Anspruch auf 
eine Nebengebührenzulage zum Ruhegenuß be
gründet. Die derzeit geltende Fassung der ein
schlägigen Bestimmungen des B-KUVG bringt 
nicht eindeutig zum Ausdruck, daß diese Bezüg.e 

. nicht in die Beitrag·s- und Leistungsbemessungs
grundlage ,einzubeziehen sind. Dieser Zweifel 
wird durch diJe beabsichtigte NeuformuJi.erung 
der in Frage kommenden Bestimmungen besei
tigt. Sie steHt di.e Nichtberücksichtigung der an
spruchsbegründenden Nebengebühren sowie der 
Nebengebührenzulage bei der Ermittlung der 
Beiträge und Leistungen klar .. Maßgebend hie
für ist vor allem der Umstand, daß die nach dem 
B-KUVG zu gewährenden Geldleistungennicht 
in dem gleichen Maß Ersatz für entgangenes 
Arbeits,einkommen sind, wie die Geldleis,tungen 
in anderen Zweigen der Soz:ia1v.ersicheiung. 

Zu Art. I Z. 6 lit. d und 9 fit. b (§§ 19 Abs. 6 
und 21 letzter Satz): 

. Für die Ermittlung der Beitragsgrundlagefür 
einen Versicherten, der mehrfach nach dem 

B-KUVG versichert ist, besteht keine ausdrück
liche Regelung. Darauf hat auch der Verwaltungs
gerichtshof im Zuge eines Verfahr,ens hingewi.e
sen. Er kam in seiner Entsch.eidung zu dem Er- . 
g.ebnis, daß mangels einer entsprechenden Rege
lung im B-KUVG bei einer mehrfachen Ver
sicherung nach diesem Gesetz die einzelnen Bd
tragsgrundlagen zusammenzuzählen sind und 
in der Höchstbeitragsgrundlage ihr.e Begr,enzung 
zu finden haben. 

Das ASVG sieht, wenn Dienstnehmer gleich
zeitig mehrer'e versicherungspflichti,ge Beschäfti
gungen ausüben, die Bemessung der Beiträge in 
jedem einzelnen Beschäftigungsverhältnis bis zur 
Höchs.tbeitragsgrundlage vor. 

Um die Lücke im B-KUVG zu schließ'en un,cl 
ferner den durch die erwähnte Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofes entJstandenen Wider
spruch zur Rechtslage, wie sie in analogen Fällen 
im Bereich des ASVGgilt, zu beseitigen, soll 
§ 19 des B-KUVG ergänzt werden. Der Grund
satz des ASVG, daß bei einer mehrfachen Ver:' 
sicherung die Höchstbeitragsgrundlagen in jedem 
einzelnen Beschäftigungsverhältnis zu berück
sichtigen sind, s'Oll künftig auch im B-KUVG An
wendung finden. Die Stellung der Versicherten 
nach dem B-KUVG und die Beiträge sowie die 
Lei;stungen nach diesem Gesetz unterscheiden 
\Sich nicht so wesentlich von der Stellung der Ver
sichert,en nach dem ASVG und dessen Beitrags
und Leistungsrecht, daß ein Abgehen von dem 
genannten Grundsatz im B·ereich des B-KUVG 
gerechtfertigt wäre. Die beabsichtigte Neurege
Iung wird auch durch die geltend.e Rechtslage ge
stützt, nach der ·schon jetzt ·ein Versicherter nach 
demB-KUVG, wenn ·er Zur gleich'en Zeit auch 
im ASVG versichert ist, in beiden Versicherungen 
?is zur Höchstbeitrags.grundlage heitr~gspflichtig 
1st. 

Zu Art. I Z. 10 lit. a (§ 22 Abs. 3): 

Bei der ,im § 22 Abs. 3 in Aussicht genomme
nen Formulierungsänderung handelt es sich um 
eine TextklarsteIlung, die im Hinhlick auf die 
im § 52a des Entwurfes (Art. I Z. 29 und Art. II 
Abs. 6) getroffene Regelung zweckmäßig er
scheint. Deutlicher als bisher wird danach zum 
Ausdruck gebracht, daß die Sonderzahlungen 
für die Ermittlung des Dienstgeberbeitrages für 
die erweiterte Heilbehandlung und, des Aus
gabenrahmens für die Gesundenuntersuchungen 
nur soweit heranzuziehen sind, als für ,sie Bei
tragspflicht besteht. 

Zu Art. I Z. 19 (§ 39 Ab!. 4): 

D~e Erhöhung d~s im § 39 Abs. 4 B-KUVG 
genannten Betrag,es von 900 Sauf 1200S, bis 
zu dem eine im MonatOkto1:>er eines Jahres 
bezogene Rentensonderzahlung unpfändbar ist, 
steht mit der Novelle zum Lohnpfändungs-
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gesetz, BGEL Nr. 111/1971, im Zusammenhang. 
Danach wurde der Gr,enzbetrag des nicht der 
Pfändung unterliegend.en Arbeitseinkommens 
mit 1200 S im Monat festgesetzt. Im Bereich des 
ASVG wurde die entsprechende i\nderung (§ 98 a 
Abs. 4 ASVG) bereits durch die 27. Novelle 
zum ASVG, BGBL Nr. 473/1971, vorgenommen. 

Zu Art. I Z. 37 lit. a (§ 66 Abs. 1): 

Im § 52 Abs. 2 in der Fassung des Entwurfes 
wurde in Anlehnung an die durch die Regie
rungsvorlage einer 29. Novelle zum ASVG in 
Aussicht genommene i\nderung des § 117 Z. 2 
vorgesehen, daß in Fällen der Anstaltspflege 
auch Heilbehelfe, die nach dem Kranken
anstaltengesetz im Rahmen der Anstaltspflege 
nicht zu gewähren sind, von den Kranken
versicherungsträgern gegeben werden können. 
Bei der übernahme dieser Regelung in den Be
reich des B-KUVG war jedoch darauf Bedacht 
zu nehmen, daß nach der Regierungsvorlage 
einer 29: Novelle zum ASVG die Anstaltspflege 
an Stelle der ärztlichen Hilfe, der Versorgung 
mit Heilmitteln und jener Heilbehelfe tritt, die 
nach dem Krankenanstaltengesetz im Rahmen 
der Anstaltspflege zu gewähren sind. Eine gleich
artige Regelung war daher im § 66 Abs. 1 
vorzusehen. 

Zu Art. I Z. 40 (§ 75): 

Die' vorliegende Regelung. über Leistungs
ansprüche aus dem Versicherungsfall der Mutter
schaft bei Wechsel der Versicherungszuständig
keit erfaßt nicht diejenigen Fälle, in denen ein 
Wechsel der Versicherungszuständigkeit zwischen 
dem Zeitpunkt der voraussichtlichen Entbin
dung und der tatsächlichen Entbindung ein
tritt. Diese Lücke soll mit der vorliegenden 
Neuregelung geschlossen werden. 

FINANZIELLE ERLXUTERUNGEN 

ABSCHNITT A 

Annahmen und Voraussetzungen 

Der vorliegende Entwurf einer 4. Novelle 
zum B-KUVG hat in finanzieller Hinsicht zum 
Ziel, eine praktisCh ausgeglichene Gebarung der 
Krankenversicherung für einen fünf jährigen 
Zeitraum, d. s. die Jahre 1973 bis 1977, sicher· 
zustellen. Hinsichtlich der Entwicklung der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V, von der der 
Finanzplan weitgehend abhängig sein wird, 
wurden folgende Annahmen getroffen: 

Zeitpunkt 

1.7.1972 
1.7.1973 
1. 7.1974 
1.7.1975 
1.7.1976 
1. 7. 1977 

Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V 
Betrag Steigerung 

gegenüber dem Vorjahr 

7.492 S 
8.076 S 
8.787 S 
9.455 S 

10.145 S 
10.865 S 

6'6% 
1'8% 

8'8% 

'1'6% 

1'30f0 
1'I0f0 . 

Die relativen Steigerungsraten wurden unter 
Berücksichtigung der 24. Novelle zum Gehalts
gesetz 1956 und der Vereinbarung vom 
2. September 1971 über die Wertsicherung der 
Gehaltsansätze nach dem Verbraucherpreis
index 1966 geschätzt. Nach dem Auslaufen der 
24. Novelle (1. Juli 1975) wurde angenommen, 
daß das derzeitige System weitergeführt wird. 

Aus diesen Annahmen über die Entwicklung 
des Gehaltsansatzes V/2 ergeben sich nach
stehende Höchst- und Mindestbeitragsgrund· 
lagen 

Höchstbeitrags. 
grundlage 

Mindestbeitrags-
grundlage 

ab 1. 7. 1974 8.500 S 1.700 S 
1. 7. 1975 9.300 S 1.860 S 
1. 7. '1.976 10.100 S 2.020 S 
1.7.1977 10.900 S 2.180 S 

Ab Mitte 1977 erreicht die Höchstbeitrags
grundlage wieder annähernd dieselbe Relation 
zum Gehaltsansatz V /2, wie sie im Jänner 1970 
bei Einführung der Höchstbeitragsgrundlage 
mit dem Betrage von 6200 S bestanden hat. 

Die Vorausberechnungen gehen darüber 
hinaus von der Voraussetzung aus{ daß die 
durch die 4. Novelle geschaffene Rechtslage bis 
zum Jahre 1977 ungeändert bleibt, und daß sich 
die Ausgaben der Krankenversicherung im lang· 
jährigen Trend der sechz;ger Jahre weiterent
wickeln. 

ABSCHNITT B 

Finanzielle Lage der Krankenversicherung 

1. Statistische Daten 

Die nachstehenden Tabellen enthalten die für 
die Vorausberechnung wichtigsten Elemente, 
nämlich die Annahmen über die Zahl der Ver
sicherten und die Höhe der durchschnittlichen 
monatlichen Beitragsgrundlagen nach § 19. 

Für die Vorausberechnung werden nach
stehende Jahresdurchschnitte an Versicherten 
angenommen: 

Zahl der V~rsicherten 

Aktive 
Beamte Pensionisten Zusammen 

1969 .. 164.914 116.065 280.979 
1970 .. 167.501 116.632 284.133 
1971. . 171.879 117.161 289.040 
1972 .. 176.250 117.750 294.000 
1973 .. 180.500 118.250 298.750 
1974 .. 185.000 119.000 304.000 
1975 .. 189.750 119.750 309.500 
1976 .. 194.500 120.500 315.000 
1977 .. 199.500 121.250 320.750 

Die Zahl der Versicherten 
V ergangenhei t mit praktisch 

, Steigerung 
. gegenüber dem 

Vorjahr 
absolut relativ 

+ 5.300 1'92% + 3.154 1'12% 
+4.907 1'73% 
+ 4.960 1'72% 
+ 4.750 1'62% 
+ 5.250 1'76% + 5.500 1'81% 
+ 5.500 1'78% 
+ 5.750 1'83% 

wurde aus der 
gleichbleibender 

Tendenz einer leichten Zunahme weitergeführt. 
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14 487 der Beilagen 

Für die Entwicklung der durchschnittlichen 
monatlichen Beitragsgrundlagen nach § 19 (ohne 
Sonderzahlungen) wurde unter Berücksichtigung 
der Erhöhung der Bezugsansätze nach den ein
gangs angeführten Annahmen und der jewei
ligen Höchstbeitragsgrundlagen eine repräsen
tative Gehaltsschichtung von mehr als der 
Hälfte der aktiven Beamten' extrapoliert. Da
nach ergeben sich nachstehende Beitragsgrund
lagen: 

Dur c h s c h n i t t I ich e Bei t rag s g run d
lagen ohne Sonderzahlungen für 

akt i ve B e amt e 

1969 
1970 
1971 
1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

ohne Berücksichtigung der Novelle 

monatlicher 
Betrag 

....... 4.470 S 
4.940 S 
5.114 S 
5.301 S 

5.547 S 
5.753 S 
5.919 S 

" ,", ... 6.039 S 
6.120 S 

Steigerung . 
gej;enüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

+ 470S 10'5% 
+ 174 S 3'5% 
+ 187 S 37% 

+ 246S 4'6% 
+ 206S 37010 
+ 166 S 2'9% 
+ 120 S 2'00/0 
+ 81 S 1'3010 

Das Konstanthalten der monatlichen Höchst
beitragsgrundlage mit 6200 S hat zwangsläufig 
stark fallende Steigerungsraten zur Folge, da 
ab dem Jahre 1974 mehr als die Hälfte aller 
aktiven Beamten mit der Höchstbeitragsgrund
lage versichert sind. 

Dur eh s eh n i t t I ich e Bei t rag s g run d
lagen ohne Sonderzahlungen für 

Pensionisten 

1969 
1970 
1971 
1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

ohne Berücksichtigung der Novelle 

Steigerung 
monatlicher gegenüber dem Vorjahr 

Betrag absolut relativ 

3.182 S 
3,566 S + 384S 12'1010 
3.855 S + 289S 8'1010 
4,086 S + 231 S 6'0% 

4,352 S + 266S 6'5010 
4.639 S +287S 6.6010 
4.904 S + 265S 57010 
5.124 S + 220 S 4'5010 
5.309 S + 185 S 3'6010 

Die gegenüber den aktiven Beamten höheren 
Steigerungsraten ergeben sich dadurch, daß bei 
den Pensionisten ein größerer Teil mit einer 
Beitragsgrundlage unter der Höchstbeitrags
grundlage . versichert ist. 

Dur c h s c h n i t t 1 ich e Bei t rag s g run d
lagen ohne Sonderzahlungen für 

aktive Beamte 

unter Berücksichtigung der Novelle 

monatlicher 
Steigerung . 

gegenüber dem Vorjahr 
Betrag absolut relativ 

1973 5.748 S + 447S 8'4% 
1974 6.421 S + 673 S 1170/0 

1975 7.016 S + 595 S 9'3% 
1976 7.568 S + 552 S 7"90/0 

1977 8.133 S + 565 S 7"50/0 

Dur c h s c h n i t t1 ich e B e i't rag s g run d
lagen ohne Sonderzahlungen für 

Pensionisten 

unter Berücksichtigung der Novelle 

Steigerung 
monatlicher gegenüber dem Vorjahr 

Betrag absolut relativ 

1973 4.381 S + 295 S 7"20/0 

1974 4,774 S + 393 S 9'0% 
1975 5,175 S + 401 S 8'4010 
1976 5.559 S + 384 S 7"40f0 
1977 5.959 S + 400S 7"2% 

Von den finanziellen Auswirkungen des vor
liegenden Entwurfes sind in der Vorausberech
nung insbesondere die nachstehenden Punkte 
berücksichtigt: 

1. Ab 1. Juli 1973 Erhöhung des monatlichen 
Höchstbetrages der Beitragsgrundlage nach § 19 
von 6200 Sauf 7400 S; in den folgenden Jahren 
jeweils zum 1. Juli etappenweise Anhebung des 
Höchstbetrages der Beitragsgrundlage nach § 19 
bis zum vollen Betrag des Gehaltsansatzes der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V ab dem 
Jahre 1977 (§ 19 Ahs. 5). Bindung der Mindest
beitragsgrundlage an die Höchstbeitragsgrund
lage mit 20 v. H, der Höchstbeitragsgrundlage, 

2. Ab 1. Juli 1973 Erhöhung des Beitrags
satzes in der Krankenversicherung von 5'0 v, H. 
auf 5'5 v. H. und ab 1. Juli 1976 von 5'5 v, H. 
auf 57 v. H. (§ 20) .. 

3, Ab Jänner 1973 Erhöhung der Rezept
gebühr von 5 Sauf 6 S (§ 64 Ahs .. 3). 

4. Ab 1. Jänner 1973 Möglichkeit der Gewäh
rung von freiwilligen sozialen Zuwendungen an 
die Gesamtheit der Bediensteten des Versiche
rungsträgers (§ 31 Abs. 3 Z. 3 ASVG) , 

5, Ab 1. Jänner 1974 Einführung von 
Gesundenuntersuchungen zur Früherkennung 
von Krankheiten (§ 61 a); im Jahre 1974 Ver
wendung von 0'1 v. H., ab dem Jahre 1975 
0'2 v. H. der Summe der Beitragsgrundlagen 
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zuzüglich der beitragspflichtigen Sonderzah- E n t wie k I u n g der Aus gab e n 
lungen im letzten vorangegangenen Geschäfts-
jahr (§ 52 a), (ohne Ausgaben für erweiterte Heilbehandlung 

und Gesundenuntersuchung) 

2, Gebarungsergebnisse 

Den Berechnungen für den vorliegenden Ent
wurf wurden die Entwicklung der Ausgaben in 
den sechziger Jahren, die endgültigen Gebarungs
ergebnisse des Jahres 1971 und der Voranschlag 
des Jahres 1972 der Versicherungsanstalt öffent
lich Bediensteter, sowie die schon dargelegten 
Voraussetzungen und Annahmen zugrunde 
gelegt, 

Die beigeschlossene Tabelle 1 enthält die Aus
gaben und Einnahmen nach der derzeitigen 
Gesetzeslage, jedoch ohne die Ausgaben für die 
erweiterte Heilbehandlung und den Beitrags
zuschlag für die erweiterte Heilbehandlung, 

Das Gleichhalten der Höchstbeitragsgrundlage 
mit 6200 S bewirkt, wie Tabelle 1 zeigt, daß 
von 1972 bis 1977 nach der Vorausberechnung 
die Ausgaben um 74010, die Einnahmen jedoch 
nur um 32°/0 steigen, 

Die Tabelle 2 enthält die Mehrausgaben und 
Mehreinnahmen durch die 4, Novelle, die Mehr
einnahmen an Beiträgen unterteilt, primär in 
Mehreinnahmen durch die Erhöhung der 
Hödlstbeitragsgrundlage sowie hernach Mehr
einnahmen durch Beitragssatzerhöhungen, Bei den 
Mehrausgaben sind die voraussichtlichen Kosten 
für die Gesundenuntersuchungen (§ 61 a) nicht 
in Rechnung gestellt, weil sie aus heutiger Sicht 
nicht abgeschätzt werden können, 

Die Tabelle 3 gibt die voraussichtliche Ge
barung der Krankenversicherung wieder, wie 
sie auf Grund der 4, Novelle erwartet werden 
kann, Wie in Tabelle 1 sind die Ausgaben und 
Einnahmen für die erweiterte Heilbehandlung 
nicht enthalten, Die Tabelle enthält in Spalte 4 
für jedes Kalenderjahr jene Beträge, die für die 
Gesundenuntersuchungen zu verwenden sind,. 

Von 1973 bis 1977 ergibt die Summe der in 
Tabelle 3 Jusgewiesenen Gebarungserfolge bei 
einer Einnahmensumme von 8132 Millionen 
Schilling und ei9-er Ausgabensumme von 
7947 Millionen Schilling einen absolut und relativ 
bescheidenen Mehrertrag von 185 Millionen 
Schilling, d, s, 2'3% der Einnahmensumme, Das 
fünf jährige Finanzierungskonzept der 4, Novelle 
kann daher nur dann die Gebarung der Kran
kenversicherung sicherstellen, wenn die Versiche
rungsanstalt öffentlich Bediensteter Ausgaben nur 
im unbedingt notwendigen Ausmaß tätigt, 

Zur weiteren Beurteilung der Gebarungs
ergebnisse der Krankenversicherung auf Grund 
der 4. Novelle mögen die folgenden über
sichten dienen: 

1973 
1974 
1?75 
1976 
1977 

Steigerung 
Ausgaben gegenüber dem Vorjahr 

absolutrelanv 

Millionen Schilling 

1.257 
1.402 
1,569 
1.754 
1.965 

+ 131 
+ 145 
+ 167 
+ 185 
+211 

11'6% 
11'5% 
11'9010 
11'8% 
12'0010 

Entwicklung der Einnahmen 

(ohne Beitragszuschlag für die erweiterte Heil
behandlung und die J}eitragseinnahmen für die 

Gesundenun tersuchungen) 

1973 .......... 
1974 .......... 
1975 ........... 
1976 ............. 
1977 ............ 

Einnahmen 
Steigerung 

gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

Millionen Schilling 

1.279 + 167 15'0010 
1.470 + 191 14'9010 
1.605 + 135 - 9'2010 
1.789 + 184 11'5010 
1.989 + 200 11'2010 

Die bei den übersichten zeigen - Vergleich 
der relativen Steigerungsraten der Ausgaben 
und der Einnahmen -, daß die durch die 
4. Novene erschlossenen Mehreinnahmen keine 
Dauerlösung in der Finanzierung der Kranken
versicherung nach dem B-KUVG bringen 
können, 

In den beiden folgenden übersichten wird 
nach der 4, Novelle die relative Verteilung der 
Ausgaben und Einnahmen auf die wichtigsten 
Positionen untersucht: 

Relative Zerlegung der Ausgaben 

1\rztliche Heilmittel Anstalts- übrige übrige 
Hilfe Heilbehelfe pilege Leistungen Ausgaben 

1973 347°(0 237010 21'8010 13'1010 67010 
1974 34'2010 247% 227010 12'10/0 6'3010 

RelativeZerlegungderEinnahmen 

1973 
1977 

Beiträge 
der 

aktiven Beamten 

59'8010 
63'2010 

Beiträge 
der übrige 

Pensionisten Einnahmen 

29'8% 
28'1010 

10'4010 
87{)/o 

Die beiden übersichten zeigen: 

Bei den Ausgaben bleibt der relative Anteil 
für ärztliche Hilfe praktisch gleich, der relative 
Anteil für Heilmittel und Heilbehelfe sowie für 
Anstaltspflege wird leicht steigen und der rela-
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tive Anteil der übrigen Versicherungs leistungen 
wird leicht abnehmen. 

Bei den Einnahmen wird der relative Antei! 
der aktiven Beamten zunehmen und der der 
Pensionisten fallen. Die Begründung ergibt sich 
aus dem leicht steigenden Anteil der aktiven 
Beamten gegenüber den Pensionisten, Im 
Jahre 1973 werden von 100 Versicherten 60 ak
tive Beamte und 40 Pensionisten, im Jahre 1977 
von 100 Versicherten 62 aktive Beamte und 
38 Pensionisten erwartet. 

ABSCHNITT C 

Auswirkungen auf die Versicherten und deren 
Dienstgeher 

Wie Tabelle 2 zeigt, werden auf Grund der 
Novelle die Beiträge der Versicherten gegenüber 
d~r ungeänderten Rechtslage insgesamt höher 
seIn 

im Jahre 1973 um 
1974 um 
1975 um 
1976 um 
1977 um 

85 Millionen Schilling 
221 Millionen Schilling 
305 Millionen Schilling 
426 Millionen Schilling 
566 Millionen Schilling 

Das angeführte Mehraufkommen an Beiträgen 
ist grundsätzlich zur Hälfte von den Versicher
ten und zur Hälfte von den Dienstgebern zu 
tragen. Nach § 22 Abs. 4 trägt jedoch bei 
Versicherten, deren Bezüge im Monat nicht den 
Betrag der Mindestbeitragsgrundlage erreichen, 
der Dienstgeber den vollen Beitrag vom Unter
schiedsbetrag zwischen den Bezügen des Ver
sicherten und der Mindestbeitragsgrundlage, 
Daher verteilt sich das Mehraufkommen an 
Beiträgen auf Versicherte und Dienstgeber, wie 
nachstehende übersicht zeigt: 

Mehraufkommen an Beiträgen 
Versicherte Dienscgeber 

Millionen Schilling 

1973 ............... 42 43 
1974 ............... 110 111 
1975 ' ............... 152 153 
1976 ............... 212 214 
1977 ............... 282 284 

Durch die Erhöhung der Höchstbeitragsgrund
lage werden die Dienstgeber zusätzlich für den 
Beitragszuschlag für die erweiterte Heilbehand
lung folgende Mehrbeiträge zu leisten haben: 

im Jahre 1973 2 Millionen Schilling 
1974 8 Millionen Schilling 
1975 13 Millionen Schilling 
1976 20 Millionen Schilling 
1977 27 Millionen Schilling 

Die Mehreinnahmen an Rezeptgebühr haben 
die Versicherten aufzubringen. 

Für einen Versicherten, dessen Bezüge nach 
§ 19 die jeweilige Höchstbeitragsgrundlage über
steigen, wird die Novelle nachstehende Beiträge 
und Mehrbelastungen zur Folge haben: 

bis 30. 6. 1973 
1.7,1973--30,6.1974 
1.7,1974--30,6.1975 
1.7,1975--30.6.1976 
1.. 7. 1976--30. 6. 1977 

ab 1. 7. 1977 

monaclicher 
Höchscbeicrag 

Anteil des 
Versicherten 

155'00 S 
203'50 S 
233'80 S 
255'80 S 
287'90 S 
31070 S 

jeweilige 
meinadiche 

Mehrbelastung 

48'50 S 
30'30 S 
22'00 S 
32'10 S 
22'80 S 

Im Hinblick auf die im Abschnitt B dar
gelegten Annahmen über die Entwiddung der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlagen erscheinen 
diese Höchstbeträge der Steigerungen des Ver
sichertenanteiles am Krankenversicherungsbeitrag 
durchaus vertretbar. 
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Tabelle 1 

Gebarung der Krankenversicherung nachdem B-KUVG 

derzeitige Gesetzeslage 

(ohne Ausgaben und Einnahmen für die erweiterte Heilbehandlung) 

1971 1972 1973 1974 1975 

Millionen Sdtilling 

Aus gab e n: 

Versicherungsleistungen ................... 894 1.050 1.172 1.308 1.465 

übrige Ausgaben ........................ 69 76 83 92 101 

Gesamtausgaben " . 963 1.126 1.255 1.400 1.566 

Ei nn ahm en: 

Beiträge der Versicherten ................. 931 991 1.061 1.131 1.197 

übrige Einnahmen ....................... 114 121 126 130 137 

Gesamteinnahmen " . 1.045 1.112 1.187 1.261 1.334 

1976 1977 

1.640 1.837 

111 123 

1.751 1.960 

1.254 1.305 

148 161 

1.402 1.466 

Gebarungserfolg ............................ + 82 -14 - 68 - 139 - 232 - 349 - 494 

Kr a n k e n ver s ich er u n g na c h dem B-KUVG 

Mehrausgaben und Mehreinnahmen durch die 4. Novelle 

1973 1974 1975 

Millionen SdUlling 

Me h rau s gab e n: 

Bestattungskostenbeitrag 0'5 0'9 

Freiwillige soziale Zuwendungen an Bedien-
stete 1'4 

Summe der Mehrausgaben '" 1'8 2'3 2'8 

M eh r ei nnahm e n: 

Beitragsmehreinnahmen durch Erhöhung der 
Höchstbeitragsgrundlage ................ 27'8 977 168'4 

Beitragsm'ehreinnahmen durch Erhöhung des 
Beitragssatzes ............. . . . . . . . . . . . . 57'4 122'9 136'6 

Mehreinnahmen durch Erhöhung der Rezept-
gebühr ............................... 6'5 6'8 1'0 

Mehreinnahmen durch vermehrte Vermögens-
erträgnisse ........................... . 4'0 8'0 

Summe der Mehreinnahmen '" 917 231'4 320'0 

Nettomehreinnahmen ..................... . 89'9 229'1 317'2 

Tabelle 2 

1976 1977 

2'0 27 

1'6 l'S 

3'6 4'5 

244'9 336'3. 

181'1 229'9 

1'2 1'4 

9'0 9'0 

442'2 582'6 

438'6 578'1 
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1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
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Tabelle 3 

Ge bar u n g der Kr a n k e n ver 5 ich e run g na c h dem B-KUVG 

auf Grund der 4. Novelle 

Ausgaben Einnahmen 

........ 1.257 1.279 

........ 1.402 1.492 

........ 1.569 1.654 

........ 1.754 1.844 

........ 1.965 2.049 

abzüglidl gebundene 
Einnahmen für 

Gesundenuntersudlung 

Millionen Schilling 

22 
49 
55 
60 

verbleibende 
Einnahmen 

1.279 
1.470 
1.605 
1.789 
1.989 

Gebarungserfolg' 

+ 22 
+ 68 
+ 36 
+ 35 
+ 24 
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